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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
Ergänzend zur Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt: 
 
 
A Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1. Art der baulichen Nutzung 
 
Das Baugebiet wird als Allgemeines Wohngebiet im Sinne des § 4 BauNVO festgesetzt.  
 
Entsprechend § 1 Abs. 6 BauNVO sind die unter § 4 Abs. 3 Punkt 1 – 5 BauNVO ausnahmsweise zu-
lässigen Einrichtungen im Allgemeinen Wohngebiet nicht zugelassen. 
 
 
2. Maß der baulichen Nutzung 
 
Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO ist mit 0,4 und die zulässige Ge-
schossflächenzahl (GFZ) gemäß § 20 Abs. 2 BauNVO ist mit 0,5 als Höchstgrenze festgesetzt.  
 
Es sind zwei Vollgeschosse zulässig. 
 
Es sind maximal 6 Wohneinheiten pro Wohngebäude zulässig. 
 
 
3. Bauweise 
 
Es ist die offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Es sind nur Einzelhäuser zulässig. 
 
 
4. Überbaubare Grundstücksflächen 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Bebauungsplan durch Baugrenzen gekennzeichnet.  
 
 
5. Nebenanlagen, sowie Anlagen für Stellplätze und Carports 
 
Nebenanlagen, z. B. für Müllbehälter, Fahrradabstellschuppen, dürfen auch außerhalb der Baugrenze 
liegen; sie dürfen eine Gesamtfläche von 30 m² pro Grundstück nicht überschreiten.  
Anlagen für Stellplätze und Carports, die nicht innerhalb der Baugrenze liegen, sind nur in den dafür 
gekennzeichneten Bereichen zulässig. Die Vorschriften der Bayerischen Bauordnung sind zu beachten. 
 
 
 
 
B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
 
 
1. Bauliche Gestaltung 
 
Als Dachform wird das Flachdach bzw. Pultdach festgesetzt, mit einer Dachneigung von maximal 10°. 
Für Carports und andere Nebenanlagen ist entweder das Flachdach oder eine Dachform in Anlehnung 
an das Haupthaus zulässig. 
 
Holzfassaden sind zulässig. 
 
 
2. Sonstiges 
 
Die Festsetzungen des bisher geltenden Bebauungsplans, die durch die vorliegende Änderung nicht 
berührt werden, gelten weiterhin. 
 



Textliche Festsetzungen zur 9. BBP-Änderung „Seelein-Klöppele“, Markt Rattelsdorf, Seite 3 

 
HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 
 
1. Bodendenkmale  
 
Art. 8 Abs. 1 DSchG:  
Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde 
oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentü-
mer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem 
Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den 
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch 
Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
 
Art. 8 Abs. 2 DSchG:  
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der An-
zeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher 
freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
 
 
2. Regenerative Energien 
 
Die Nutzung von Solarenergie, also der Einsatz von Sonnenkollektoren und/oder von Photovoltaik-
Modulen, ist zulässig und wird begrüßt. 
Die Nutzung von Erdwärme (Geothermie) ist ebenfalls zulässig und wird begrüßt. Es  wird darauf hin-
gewiesen, dass für die Errichtung und den Betrieb von Erdwärmesonden oder Wasser-
Wasserwärmepumpen eine wasserrechtliche Erlaubnis nötig ist. Diese ist bei Bedarf beim Landratsamt 
Bamberg, Fachbereich Wasserrecht zu beantragen. 
 
 
3. Regenwassernutzung 
 
Das auf den Dachflächen anfallende Regenwasser kann als Brauchwasser verwendet werden. Bei der 
Nutzung von Regenwässern wird auf die einschlägigen DIN-Vorschriften und hygienischen Bestimmun-
gen und Auflagen hingewiesen. 
 
Der Bau von Zisternen ist möglich. Pro 100 m2 Dachfläche wird ein Fassungsvermögen von mindes-
tens 3 m3 empfohlen. Zisternen benötigen einen Überlauf an die Oberflächenwasserentsorgung des 
jeweiligen Baugrundstückes. 
 
Auf die Verordnung TrinkwV 2001 und die DIN 1988 wird in diesem Zusammenhang hingewiesen. Der 
Einbau einer Regenwassernutzungsanlage ist gemäß der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) dem Ge-
sundheitsamt anzuzeigen. 
 
Das Leitungssystem der Regenwassernutzungsanlage und die Trinkwasserleitungen (unterschiedliche 
Versorgungssysteme) sind gemäß § 17, TrinkwV farblich unterschiedlich zu kennzeichnen. 
 
 
4. Entwässerung 
 
Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. 
Bezüglich der Ableitung und Versickerung von Niederschlagswasser sind die Niederschlagswasserfrei-
stellungsverordnung (NWFreiV) und die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammel-
tem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW), bzw. in Oberflächengewässer (TRENOG) 
zu beachten. 
Es wird empfohlen, die Versickerungsfähigkeit des Untergrunds vor Baubeginn durch eine Baugrund-
untersuchung zu ermitteln. Im Falle eines nicht ausreichend versickerungsfähigen Untergrunds kann 
das zu entsorgende Niederschlagwasser durch Dachbegrünung reduziert und somit ggf. die geringe 
Versickerungsfähigkeit kompensiert werden. 
Bei der Entwässerung tiefliegender Räume ist unbedingt DIN 1986 Bl. 1 Ziff. 14 - Schutz gegen Rück-
stau - zu beachten. 
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5. Dach- und Fassadenbegrünung 
 
Dachbegrünungsmaßnahmen (Sedum-Gras-Kraut-Begrünung o. ä.) oder Fassadenbegrünung sind 
zulässig und wünschenswert  
 
 
6. Oberboden 
 
Anfallender Oberboden im Bereich von Baumaßnahmen ist vor Baubeginn abzutragen und in Mieten zu 
lagern. Er soll bevorzugt im Bereich von Gehölzpflanzflächen wieder eingebracht werden oder ist in 
Abstimmung mit der Kommune extern als Oberboden wiederzuverwenden. 
 
 
7. Altlasten 
 
Sollten bei Erschließungs- und Baumaßnahmen Anzeichen gefunden werden, die auf einen Altlasten-
verdacht (Verdacht auf Altlasten, schädliche Bodenveränderungen, Grundwasserverunreinigungen) 
schließen lassen, ist das Landratsamt umgehend zu informieren. Weiterhin wäre bei Altlastenverdacht 
die Einbindung eines privaten Sachverständigen nach § 18 BBodSchG angezeigt. 
 
 
8. Sonstiges 
 
Durch ordnungsgemäß betriebene Landwirtschaft auf den an das Baugebiet angrenzenden landwirt-
schaftlichen Flächen hervorgerufene Emissionen sind für ein „Wohnen auf dem Lande“ typisch. Sie 
treten nur temporär auf und sind zu tolerieren. 
 
Bei der Pflanzung von Gehölzen ist darauf zu achten, dass diese bei einem Leitereinsatz der Feuer-
wehr keine Behinderung darstellen. 
 
Aus Gründen der Verkehrssicherheit darauf zu achten, dass durch neue Bepflanzungen keine Sichtbe-
einträchtigung eintreten darf und das Lichtraumprofil gewährleistet sein muss. Die Sichtfelder sind im 
erforderlichen Umfang freizuhalten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNSchG untersagt ist, Gehölze in der 
Zeit vom 1. März bis 30. September abzuschneiden oder zu roden. 
 
Bei Bauarbeiten im östlichen Teil des Geltungsbereiches ist darauf zu achten, dass der zum Erhalt 
festgesetzte Obstbaum nicht beeinträchtigt wird. Er ist vor Baubeginn durch geeignete Maßnahmen 
(z. B. durch Absperrung und Stammschutz) vor jeglichem Baubetrieb und vor Verdichtung des Wurzel-
raumes zu schützen. 
 
Bei der Ausführung von haustechnische Anlagen ist darauf zu achten, dass am nächstgelegenen 
Wohnhaus tagsüber (6.00 - 22.00 Uhr) ein Teilbeurteilungspegel von 49 dB(A) und nachts (lauteste 
Stunde zwischen 22.00 - 6.00 Uhr) von 34 dB(A) nicht überschritten wird. Zudem dürfen die Anlagen 
nicht tieffrequent i.S.d. Nr. 7.3 TA Lärm sein. 
Der Nachweis über die Einhaltung der genannten Teilbeurteilungspegel und der tieffrequenten Ge-
räuschanteile obliegt dem jeweiligen Bauherrn und sollte im Bedarfsfall durch Vorlage einer Hersteller-
bescheinigung, in schwierigen Fällen ggf. auch durch Messung, zu erbringen. 
Auf den Flyer des Landesamts für Umwelt - Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen, für eine ruhige Nach-
barschaft - wird hingewiesen: https://www.lfu.bayern.de/laerm/index.htm 
 
 
Aufgestellt: Planungsgruppe  S t r u n z 
Bamberg, den 18.02.2021 Ingenieurgesellschaft  mbH 
Geändert am 17.06.2021 Kirschäckerstraße 39, 96052 Bamberg 
Eb/Ku-20.080.7 
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